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Biologische Produktion; Vorgangsweise bei fehlenden Ausnahmegenehmigungen 
gemäß Art. 95 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008; Runderlass   
 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit teilt mit, dass Betriebe, die der Kontrollstelle 
2011 keine einschlägige Genehmigung der zuständigen Behörde gemäß Art. 95 der 
Verordnung (EG) Nr. 889/20081 vorweisen können, nicht rückwirkend ab 1.1.2011 
von der biologischen Vermarktung der betroffenen Tiere oder tierischen Erzeugnisse 
auszuschließen sind. 
 
Die Kontrollstelle hat bis spätestens 31.10.2011 die Situation auf den Betrieben zu 
erfassen. Liegt im Zeitpunkt der Kontrolle der verordnungskonforme Zustand nicht 
vor, zum einen weil keine Ausnahmegenehmigung vorliegt und zum anderen weil die 
Tierhaltung nicht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/20072 
einschließlich ihrer Durchführungsverordnungen entspricht, muss der Unternehmer 
die Haltungsanforderungen längstens innerhalb von sechs Monaten ab dem 
Kontrollzeitpunkt anpassen. 
 
Die Kontrollstelle hat zusätzliche kostenpflichtige Kontrollen, anlässlich derer der 
Fortschritt der Anpassung geprüft wird, sowohl 2011 als auch 2012, sofern der 

                                                            
1 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der biologischen Produktion, Kennzeichnung 
und Kontrolle, ABl. Nr. L 250 vom 18.9.2008 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 295 vom 12.11.2009 S. 20 
(Verordnung (EG) Nr. 1254/2008) und zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 271/2010, ABl. Nr. L 84 
vom 31.3.2010 S. 19 
2 über die biologische Produktion und die Kennzeichnung von biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 samt Änderungs- und Durchführungsvorschriften, ABl. Nr. L 189 vom 20.7.2007 
S. 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 967/2008, ABl. Nr. L 264 vom 3.10.2008 S. 1 



Seite 2 von 2 

verordnungskonforme Zustand im Laufe des Jahres 2011 nicht nachweislich 
hergestellt wurde, durchzuführen. 
 
Wurde der verordnungskonforme Zustand innerhalb des sechsmonatigen 
Verlängerungszeitraums nicht hergestellt, ist bei Rindern die betroffene Tierkategorie 
oder sonst die Tierart aus der biologischen Produktion auszuschließen. Eine 
Nachfristsetzung zur Anpassung ist nicht mehr zu gewähren.  
 

Die Kontrollstellen mögen die Anzahl der betroffenen Unternehmer im Laufe der 
Kontrollsaison 2011 sowie die Anzahl der aus der biologischen Produktion 
(teil)ausgeschlossen Unternehmer erheben und diese bis Ende April 2012 an das 
Bundesministerium für Gesundheit übermitteln. 

 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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